


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Sensibilisierende Wirkung von Feuchtigkeit bei Hautkontakt 
oder Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe

	
	Feuchtarbeit

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Länger andauernder oder ständig wiederholter Kontakt mit Wasser, insbesondere bei
gleichzeitigem Kontakt zu Wasch-, Reinigungs-, Desinfektions-  oder Lösungsmitteln,
Alkalien und Säuren führt zu Schädigungen der oberen Hautschicht (Hornhaut) und der
darunter gelegenen Hautschichten (Folge  Hauterkrankungen)!
· Unter feuchtigkeitsdichten Handschuhen kommt es bei längerem Tragen zu einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau und die Hornschicht der Haut quillt auf (Folge  Herabsetzen der Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen).
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Allgemein:
· Arm- und Handschmuck bei der Arbeit ablegen.
· Nass- und Trockenarbeiten nach Möglichkeit im Wechsel durchführen.
· Hautkontakt mit schädigenden Stoffen (siehe Angaben im Sicherheitsdatenblatt) meiden.

· Hautschutzplan beachten.
· Vor der Arbeit Hände und Unterarme mit dem Hautschutzmittel eincremen.
· Handschutz: geeignete Schutzhandschuhe tragen.
· Schonende Hautreinigung nach der Arbeit mit speziellen Hautreinigungsmitteln, 
sorgfältiges Trocknen und cremen mit Pflegemittel.

Zusätzlich bei Verwendung von feuchtigkeitsundurchlässigen Schutzhandschuhen:
· Hände vor dem Anlegen der Schutzhandschuhe gründlich trocknen und mit Hautschutzcreme 
behandeln.
· Ggfs. waschbare Unterziehhandschuhe verwenden und diese regelmäßig reinigen.
· Stulpen der Handschuhe nach außen umklappen.
· Beschädigte Handschuhe sofort austauschen.
· Nach der Arbeit Hände mit Hautpflegemittel eincremen.
· Wieder verwendbare Handschuhe vor erneuter Verwendung umkrempeln, reinigen u. trocknen lassen.

	

	Verhalten bei Unfällen

	
· Bei Hautkontakt mit Schadstoffen Haut sofort reinigen (abspülen) u. nicht antrocknen lassen.
· Bei Anzeichen von Hautschäden (z. B. Rötung, Juckreiz, Schuppung) Arzt/ Hautarzt aufsuchen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort entfernen, Haut reinigen.

Arzt: ………………………………………….


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Bei Zusätzen von Wasch- u. Reinigungs- u. Desinfektions- und Lösemitteln kann es erforderlich sein, 
die Entsorgung gemäß Angaben im Sicherheitsdatenblatt, (Abschnitt 13) zu veranlassen!



	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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